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Salbutamol-Engpass:  
Welche Maßnahmen werden ergriffen?

Für Salbutamol wurde am 15. Dezember 2023 ein Versorgungsmangel durch das BMG bekanntgege-
ben. Verschiedene Maßnahmen sollen die Versorgung dennoch sicherstellen:1 

→ Es sollen keine Rezepte zur individuellen Bevorratung ausgestellt werden, sondern nur dann,
wenn eine neue Verordnung erforderlich ist.

→ Bei salbutamolhaltigen Arzneimitteln zur pulmonalen Applikation wird empfohlen, nur die
kleinste Packungsgröße (N1) zu verordnen und abzugeben.

→ Mehrkosten für aufgrund des Versorgungsengpasses alternativ abzugebende Präparate
sollen von der GKV übernommen werden. Die Vereinbarungen der einzelnen Krankenkassen
sollten diesbezüglich durch die Apotheken geprüft werden (KKH, BARMER und DAK haben
dies bereits zugesichert, Stand September 2025).

→ Die KBV informiert Ärztinnen und Ärzte zu den Hintergründen und weist auf eine bedarfs- 
gerechte Verschreibungspraxis hin.

→ Die AMK hält Apothekerinnen und Apotheker zum jeweiligen Stand bezüglich des Salbutamol-
Engpasses auf dem Laufenden.

Darüber hinaus wurden Gestattungen für das Inverkehrbringen von Salbutamol-Präparaten aus anderen 
Ländern erteilt. Die abgabefähigen Präparate werden mit eigener PZN in der Apotheken-EDV/
Lauer-Taxe aufgeführt.

Seit Juli 2025 gilt zusätzlich, dass anstelle von Salbutamol-Dosieraerosolen alternative Darreichungs-
formen in der Therapie zur Anwendung kommen sollen, sofern dies im individuellen Fall möglich ist 
(ausgenommen davon sind beispielsweise Kinder unter 5 Jahren, geriatrische Patientinnen und 
Patienten, Patientinnen und Patienten während einer schweren akuten Exazerbation oder mit erwartbar 
schweren Exazerbationen, Patientinnen und Patienten mit nachgewiesen geringem Atemzugvolumen 
bzw. geringer Atemzugstärke). 

WICHTIG: Bei einer Umstellung auf ein abweichendes Device muss unbedingt eine neue  
Schulung erfolgen. Apotheken können in diesem Zusammenhang die pharmazeutische 
Dienstleistung (pDL) „Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben 
der Inhalationstechnik“ anbieten, durchführen und abrechnen.

Um Sie bei den pDL zu unterstützen, finden Sie auf dem DeutschenApothekenPortal zahlreiche 
DAP-Services zu diesem Thema.

→ pDL „Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik“:
www.DAPdialog.de/8981
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1 https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/salbutamol.html?nn=471282
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